


































 

Seite 1 

 

 

23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, Hamburg 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 

 

1. Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses und 
der Lage des Fonds 

1.1 Struktur des Investmentvermögens 

Der geschlossene inländische Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds) in Form einer In-

vestmentkommanditgesellschaft, im Folgenden auch „Fondsgesellschaft“ oder „Fonds“ ge-

nannt, ist als Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG organisiert. Die 

Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin INP 46. Verwaltungsge-

sellschaft mbH, Hamburg, vertreten durch die beiden einzelvertretungsberechtigten Ge-

schäftsführer Herrn Philipp Herrmann, Buchholz i. d. Nordheide, und Herrn Thomas Rode-

meier, Walsrode, sowie der geschäftsführenden Kommanditistin INP Management GmbH, 

Hamburg, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Thomas Rodemeier, Walsrode, und dem 

geschäftsführenden Kommanditisten Herrn Dr. Hans Wurps, Buchholz i. d. Nordheide. 

Die Fondsgesellschaft hat keine Mitarbeiter und es erfolgten somit keinerlei Vergütungs- oder 

Bonizahlungen. 

Der Fonds verfolgt als finanzielles Anlageziel die Generierung von stetigen und langfristigen 

Erträgen in Form von monatlichen Entnahmen (Auszahlungen) bei einer gleichzeitigen Wert-

steigerung, mindestens jedoch einem Werterhalt der zugrundeliegenden indirekt gehaltenen 

Fondsimmobilien. Anlagestrategie des Fonds ist es, aus der langfristigen Verpachtung sowie 

aus dem späteren Verkauf der Fondsimmobilien einen Gesamtüberschuss für die Anleger zu 

erzielen, der sich aus den laufenden Erträgen und den Veräußerungserlösen zusammensetzt. 

Das Anlageziel soll konkret erreicht werden über den Erwerb, die Vermietung, Verpachtung 

und Veräußerung der in den drei Objektgesellschaften enthaltenen stationären Pflegeeinrich-

tungen: „Haus Hedwighof“ in Leipzig, „Seniorenhaus Radevormwald“ in Radevormwald und 

„Senioren-Zentrum Rodalben“ in Rodalben. Gemäß den externen Bewertungsgutachten 

wurde bei den in den Objektgesellschaften gehaltenen Immobilien ein Wertverlust von insge-

samt 350 TEUR im Vergleich zu den Vorjahresbewertungen erzielt. 

Das zum Bilanzstichtag platzierte und eingezahlte Emissionskapital beläuft sich unverändert 

auf 18.600 TEUR, das von 551 Anlegern gehalten wird. Darüber hinaus sind drei Gründungs-

kommanditisten mit einem Kommanditkapital in Höhe von 2 TEUR, das jedoch nicht eingezahlt 

wurde, beteiligt. Im Weiteren ist die persönlich haftende Gesellschafterin, die INP 46. Verwal-

tungsgesellschaft mbH, Hamburg, ohne Einlage beteiligt.  

Das Beteiligungsangebot ist von der INP Invest GmbH, einem in Hamburg ansässigen Anbie-

ter alternativer Investments und Asset Manager im Bereich der Sozialimmobilien, initiiert wor-

den. Die INP Invest GmbH ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der INP Holding AG, Ham-

burg, die im Jahr 2005 gegründet wurde. Die INP Management GmbH, die INP Finanzconsult 

GmbH, die INP Control GmbH und die CURATIS Treuhandgesellschaft mbH, alle mit Sitz in 

Hamburg, sind weitere Tochtergesellschaften der INP Holding AG. Der Vorstand der INP Hol-

ding AG besteht aus den Herren Matthias Bruns, Philipp Herrmann und Nils Harde. Die INP 

Holding AG ist nicht am Vermögen der Fondsgesellschaft beteiligt. 
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Als Verwahrstelle des Fonds wurde die CACEIS Bank S.A., Germany Branch eingesetzt. 

 

1.2 Tätigkeitsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG): INP Invest GmbH, 

Hamburg 

Die INP Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (nachfolgend auch „KVG“ genannt), wurde zur Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft der Fondsgesellschaft bestellt. Hierzu wurde mit Datum vom 

19. Mai 2016 ein Vertrag über die Bestellung als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft mit 

der INP Invest GmbH abgeschlossen.  

Als externe KVG ist die INP Invest GmbH entsprechend der Anlagestrategie, den Zielen und 

dem Risikoprofil des Fonds für die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens 

(Portfolioverwaltung), das Risikomanagement sowie administrative Tätigkeiten des Fonds zu-

ständig und verantwortlich. Dabei beachtet die KVG insbesondere die Anlagebedingungen und 

den Gesellschaftsvertrag des Fonds. Die Portfolioverwaltung umfasst insbesondere den An- 

und Verkauf von Vermögenswerten, die Beurteilung und Annahme von Angeboten zum An- 

und Verkauf von Investitionsobjekten, die Entscheidung über die Aufnahme von Krediten so-

wie die laufende kaufmännische und technische Objektverwaltung. Das Risikomanagement 

beinhaltet im Wesentlichen die Überwachung von Anlagegrenzen und Beschränkungen, die 

Beurteilung wesentlicher Risikoarten, die Durchführung von Stresstests sowie die Risiko- und 

Performanceanalyse. Die administrativen Tätigkeiten erstrecken sich maßgeblich auf Dienst-

leistungen im Zuge der Fondsbuchhaltung und Rechnungslegung, Beantwortung von Anfra-

gen der Fondsgesellschaft im Rahmen der gesetzlichen Informationspflichten, Durchführung 

von Bewertungen, Überwachung der Einhaltung von Rechtsvorschriften, Führung eines Anle-

gerregisters, Gewinnausschüttungen, Meldewesen sowie ggf. weitere sonstige Dienstleistun-

gen. 

Bezüglich der Haftungsregeln wurde zwischen der Fondsgesellschaft und der KVG vereinbart, 

dass die KVG für Vorsatz und Fahrlässigkeit einzustehen hat. Bei Rückgriff auf Dritte als Er-

füllungsgehilfen haftet die KVG für die ordnungsgemäße Auswahl und Überwachung des 

Dienstleisters. Die KVG haftet nicht für das Erreichen eines bestimmten oder allgemeinen wirt-

schaftlichen Erfolges. 

Die von der KVG zu erbringenden Leistungen werden konkret wie folgt vergütet: Für die Tä-

tigkeiten 

a) Objektbeschaffung, bestehend aus den Tätigkeiten Objektauswahl, Objektprüfung, 

Due Diligence und Standortanalyse 

b) Strukturierung und Konzeption des Investmentvermögens einschließlich Erstellung der 

Anlagebedingungen, des Verkaufsprospektes, der wesentlichen Anlegerinformationen 

(wAI) und von Vertriebsmaterialien 

c) Beschaffung / Vermittlung einer Eigenkapital-Platzierungsgarantie für die Fondsgesell-

schaft 

hat die KVG bereits im Geschäftsjahr 2016 eine einmalige Ankaufsgebühr in Höhe von 1,7 % 

inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer des Nettokaufpreises aller Fondsimmobilien erhalten.  
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Für die Portfolioverwaltung, das Risikomanagement, kaufmännische und technische Objekt-

verwaltung, sämtliche administrative Tätigkeiten sowie sonstige Aufgaben erhält die KVG eine 

laufende Vergütung in Höhe von bis zu 2,5 % p. a. inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer des durch-

schnittlichen Nettoinventarwertes der Fondsgesellschaft. Im Berichtsjahr wurde nicht die ma-

ximal mögliche Vergütung geltend gemacht, sondern die im Vergleich zum Vorjahr inflations-

bedingt angehobene Vergütung abgerechnet. 

Die KVG hat sich gem. dem Vertrag über die Bestellung als externe Kapitalverwaltungsgesell-

schaft verpflichtet, den Verkauf der Fondsimmobilien mit entsprechenden Tätigkeiten (z. B. in 

Form von Marktanalysen, Verkaufsverhandlungen) zu koordinieren und zu begleiten (objekt-

begleitende Verkaufsmaßnahmen). Für die Erfüllung dieser Tätigkeiten erhält die KVG von der 

Fondsgesellschaft beim Verkauf der Immobilien eine abschließende Vergütung in Höhe von 

1,1 % inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer des realisierten Nettoverkaufserlöses. 

Die KVG hat Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsabhängige Vergütung, wenn zum Berech-

nungszeitpunkt die Anleger Auszahlungen in Höhe ihrer geleisteten Einlagen erhalten haben, 

wobei die Haftsumme erst im Rahmen der Liquidation ausgekehrt wird und die Anleger dar-

über hinaus Auszahlungen in Höhe einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 5,25 % 

bezogen auf ihre geleisteten Einlagen für den Zeitraum von der Auflage des Investmentver-

mögens bis zum Berechnungszeitpunkt erhalten haben. Danach besteht ein Anspruch auf er-

folgsabhängige Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft in Höhe von 20 % aller weiteren 

Auszahlungen aus Gewinnen der Fondsgesellschaft. Der Vertrag läuft bis zur Beendigung der 

Fondsgesellschaft und kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Grundsätzlich kann 

die Leistungserbringung auch auf Dritte übertragen werden.  

Im Berichtsjahr bestanden folgende Auslagerungen: 

Auslagerungs- 
unternehmen 

Gegenstand 

CURATIS Treuhand-

gesellschaft mbH 

Übernahme von laufenden Registerangelegenheiten, Pflege der Da-
ten der Anleger, Steuerung des Zahlungsverkehrs, Organisation von 
Gesellschafterversammlungen, Anlegerbetreuung /Kundenservice 

INP Control GmbH Objektauswahl, Objektvorprüfung, Due Diligence, Standortanalyse 
(Investitionsphase), laufende kaufmännische und technische Objekt-
verwaltung 

Vivacis Consulting 

GmbH 

Interne Revision 

 

2. Wirtschaftsbericht 

2.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

2.1.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage 

Im Jahr 2024 war die Lage der deutschen Wirtschaft wie im Vorjahr geprägt von einer generell 

schwachen Wirtschaftsentwicklung1, so dass es insgesamt zu einem Rückgang des BIP um -

 

1 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_019_811.htm Abfrage vom 15. Januar 2025 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_019_811.htm
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0,2 % im Jahr 2024 kam.2 Trotz dieser mangelnden Dynamik der Wirtschaftslage stieg die 

durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von 2023 auf 2024 

um 128.000 auf 34,84 Mio. und die Arbeitslosenzahl betrug durchschnittlich 2,79 Mio. Er-

werbspersonen im Jahr 2024.3 

Für das Jahr 2025 rechnen die "Wirtschaftsweisen" mit einem positiven Wachstum von +0,4% 

und die Bundesbank mit +0,2%.4 Für 2026 wird dann mit einem Wachstum des BIP von +0,8 % 

und +0,9 % für 2027 gerechnet.5 

Der Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank ist in mehreren Schritten von 4,5 % per Jah-

resultimo 2023 auf 4,25 % per 6. Juni 2024, 3,65 % per 12. September 2024, 3,4 % per 17. 

Oktober und 3,15 % per 12. Dezember 2024 gesenkt worden.6 In 2025 kam es zu weiteren 

Zinssenkungen auf zuletzt 2,0%. Die Änderungen traten am 5. Februar 2025 in Kraft. Hinge-

gen sind die am Markt beobachtbaren Langfristzinsen während des Jahres 2024 deutlich an-

gestiegen, und zwar von 2,06 % auf eine 10 jährige Bundesanleihe per 31. Dezember 2023 

auf 2,43 % per 31. Dezember 2024.7 

Für das Jahr 2024 betrug die Inflationsrate 2,2 %8 und war damit deutlich geringer als in den 

Vorjahren (2023 mit +5,9 % und 2022 +6,9%). Besonders stiegen im Jahr 2024 die Preise für 

Dienstleistungen um insgesamt 3,8 %9. Die Inflationsrate verstärkte sich nach ihrem Tiefpunkt 

im September 2024 mit +1,6 % zum Jahresende auf 2,6 %.10 

 

2.1.2 Branchenbezogene Rahmenbedingungen 

Unabhängig von diesen Indikatoren ist der Markt für Pflegeimmobilien (im Gegensatz zu an-

deren Immobilien-Assetklassen) besonders stark von soziodemographischen Entwicklungen 

und Prognosen geprägt. Ausgehend von rund 2 Mio. Pflegebedürftigen im Jahr 1999, dem 

Beginn der Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes, waren Ende 2023 bereits ca. 

5,6 Mio. Menschen11 in Deutschland Empfänger von Leistungen der sozialen oder der privaten 

Pflegeversicherung. Insgesamt werden aktuell ca. 760.000 Pflegebedürftige12 in Pflegeheimen 

vollstationär betreut. Nach Prognosen des Bundesgesundheitsministeriums wird die Zahl der 

Pflegebedürftigen allein in der sozialen Pflegeversicherung in Deutschland unter Annahme 

 

2 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_019_811.htm Abfrage vom 15. Januar 2025 

3Arbeitslosenquote & Arbeitslosenzahlen 2024 | Bundesagentur für Arbeit Abfrage vom 15. Januar 2024 
4 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/bip-ausblick-2025-100.html Abfrage vom 20. Januar 2025 
5 https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/themen/deutschland-prognose-wachstumsaussichten-deutlich-eingetruebt-947598 

Abfrage vom Abfrage vom 20. Januar 2025 
6 https://www.infina.at/trends/ezb-leitzins/ Abfrage vom 14. Januar 2025 

7 https://www.bundesbank.de/resource/blob/650724/1e325e0446de299d22 878d4ec5b0be2a/mL/zsbwp-data.pdf Abfrage vom 
14. Januar 2025 
8 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html#sprg230112 Abfrage vom 20. Ja-

nuar 2025 
9 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_020_611.html Abfrage vom 20. Januar 2025 
10 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_020_611.html Abfrage vom 20. Januar 2025 
11 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html im achten Pflegebe-
recht der Bundesregierung auf Seite 199, Abfrage vom 14. Januar 2025 Seite 100 
12 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html im achten Pflegebe-

recht der Bundesregierung auf Seite 199, Abfrage vom 14. Januar 2025 Seite 99 

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_019_811.htm
https://www.arbeitsagentur.de/news/arbeitsmarkt#accordion1096291735834024
https://www.infina.at/trends/ezb-leitzins/
https://www.bundesbank.de/resource/blob/650724/1e325e0446de299d22%20878d4ec5b0be2a/mL/zsbwp-data.pdf
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_020_611.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/01/PD25_020_611.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html
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einer dauerhaft konstanten altersspezifischen Pflegewahrscheinlichkeit bis zum Jahr 2050 auf 

6,7 Mio. Menschen steigen.13  

Auf der Betreiberseite kam es auch im Jahr 2024 zu weiteren Insolvenzen.  

Weiterhin wird eine Anhebung der Pflegemindestlöhne umgesetzt. Diese beträgt für Pflege-

fachkräfte ab dem 1. Juli 2025 20,50 € pro Stunde.14 Personalkosten sind ein wesentlicher 

Kostenfaktor für die Betreiber der Altersheime und damit für die Pächter unserer Immobilien.  

Im Zuge der Risikoanalyse werden aktuell die Eingänge der Mieten zeitnah überwacht. Außer-

dem erfolgt die tagesaktuelle Überwachung der Bonität des Mieters, und gleichzeitig wird vier-

teljährlich eine Liquiditätsprognose sowie die Risikoidentifikation im jährlichen Turnus erstellt. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden diesbezüglich keine risikoerhöhenden Tendenzen entdeckt. 

 

2.1.3. Fondsbezogene Entwicklung  

Die wirtschaftliche Entwicklung des Fonds entspricht den Erwartungen. Die allgemeinen 

Schwierigkeiten im Pflegebereich durch Schieflage einiger Betreiber und extreme Preissteige-

rungen sowie deutlich politisch verursachte erhöhte Lohnaufwendungen hatten keinen Ein-

fluss auf den Fonds. Inflationsbedingte Mietsteigerungen konnten größtenteils an die Betreiber 

weitergegeben werden. 

 

 

2.2 Ertragslage 

  
 

   
  

 2024 2023 
 

 EUR EUR 

Erträge   1.340.000,00 1.230.000,00 

Aufwendungen   -287.790,79 -237.740,18 

Ordentlicher Nettoertrag   1.052.972,37 992.259,82 

realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres  1.052.972,37 992.259,82 

Zeitwertänderungen  
 527.076,78 236.951,36 

Ergebnis des Geschäftsjahres   1.580.049,15 1.229.211,18 

     

     

Die Erträge resultieren im Wesentlichen aus den Auszahlungen der Objektgesellschaften in 

Höhe von 1.340 TEUR. 

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die laufende KVG-Vergütung 218 TEUR (Vor-

jahr: 175 TEUR), Aufwendungen für die laufende Verwahrstellenvergütung 27 TEUR (Vorjahr: 

27 TEUR) und Aufwendungen für die Abschluss- und Prüfungskosten 20 TEUR (Vorjahr: 

18 TEUR).  

 
13 “ https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html im achten Pflegebe-
recht der Bundesregierung auf Seite 199, Abfrage vom 14. Januar 2025 Seite 98 
14 https://oeffentlicher-dienst-news.de/pflegemindestlohn-altenpflege-pflegehilfskraefte-ungelernte-pflegekraefte/ Abfrage vom 

20. Januar 2025 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/publikationen/details/achter-pflegebericht.html
https://oeffentlicher-dienst-news.de/pflegemindestlohn-altenpflege-pflegehilfskraefte-ungelernte-pflegekraefte/
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Die Gesamtkostenquote 2024 (= Summe der Aufwendungen ohne Zinsen im Verhältnis zum 

durchschnittlichen Nettoinventarwert) beträgt 1,09%. 

 

2.3 Finanzlage 

Die Finanzlage des Fonds ist durch ein Eigenkapital in Höhe von 26.687 TEUR gekennzeich-

net. Das geplante Zeichnungskapital in Höhe von 18.600 TEUR wurde im Jahr 2016 vollstän-

dig eingeworben. Eigenkapitalverändernd haben sich die Auszahlungen (Entnahmen) in Höhe 

von 1.024 TEUR (Vorjahr: 1.023 TEUR) und das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres in 

Höhe von 1.053 TEUR (Vorjahr: 992,3 TEUR) ausgewirkt. Außerdem stehen nicht realisierte 

Ergebnisse aus der Zeitwertveränderung in Höhe von 527 TEUR (im Vorjahr 237 TEUR) zur 

Verfügung. 

 

2.4 Vermögenslage 

In der folgenden Übersicht sind Vermögen und Schulden zum 31. Dezember 2024 gegenüber-

gestellt: 

Vermögenslage     
Aktiva   2024 2023  

  EUR EUR 

Beteiligungen   26.628.221,98 26.101.145,20 

Barmittel und Barmitteläquivalente   68.234,98 39.797,00  
    

 
  26.696.456,96 26.140.942,20 

Passiva     

Rückstellungen   2.200,00 1.200,00 

Verbindlichkeiten    7.095,84 8.868,75 

Eigenkapital    26.687.161,12 26.130.873,45 
   26.696.456,96 26.140.942,20 

 

 

Das Fondsvermögen (NAV) betrug am Ende des Berichtszeitraums 26.687 TEUR (Vorjahr: 

26.131 TEUR). Die Vermögenslage des Fonds ist zum größten Teil geprägt durch die Beteili-

gungen an den folgenden Objektgesellschaften: 

• INP Leipzig BCB GmbH & Co. KG, die Eigentümerin des dortigen Pflegeheims ist, 

• INP Radevormwald GmbH & Co. KG, die Eigentümerin des dortigen Pflegeheims ist,  

• INP Rodalben GmbH & Co. KG, die Eigentümerin des dortigen Pflegeheims ist. 
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2.5 Gesamtaussage zur Lage der Fondsgesellschaft  

Das Kommanditkapital ist vollständig platziert. Die Verkehrswerte der Immobilien haben sich 

wie folgt entwickelt: 

 

Gutachten Leipzig 
Radevorm-

wald 
Rodalben Summe 

2016 14.500 TEUR 11.060 TEUR 8.350 TEUR 33.910 TEUR 

2017 14.560 TEUR 11.210 TEUR 8.410 TEUR 34.180 TEUR 

2018 14.560 TEUR 11.310 TEUR 8.440 TEUR 34.310 TEUR 

2019 15.510 TEUR 11.850 TEUR 8.640 TEUR 36.000 TEUR 

2020 15.540 TEUR 11.900 TEUR 9.100 TEUR 36.540 TEUR 

2021 17.160 TEUR 12.720 TEUR 9.740 TEUR 39.620 TEUR 

2022 18.100 TEUR 13.250 TEUR 10.520 TEUR 41.870 TEUR 

2023 18.010 TEUR 12.740 TEUR 10.500 TEUR 41.250 TEUR 

2024 17.890 TEUR 12.510 TEUR 10.500 TEUR 40.900 TEUR 

 

 

Die durchschnittliche Auslastung der stationären Pflegeeinrichtungen in den Objektgesell-

schaften im Jahr 2024 rd. 94,82 % in Leipzig, rd. 96,61 % in Radevormwald und rd. 91,03 % 

in Rodalben.  

 

Der Wert des Gesellschaftsvermögens (Nettoinventarwert) in Höhe von 26.687 TEUR umfasst 

alle Vermögensgegenstände abzüglich der Schuldposten. Die Erhöhung des Nettoinventar-

wertes ist im Wesentlichen auf das positive Ergebnis des Geschäftsjahres abzüglich erfolgter 

Entnahmen zurückzuführen. Der Wert je Anteil ergibt sich aus dem Wert des Gesellschafts-

vermögens dividiert durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Zum 31.12.2024 befanden 

sich 18.600 Anteile an der Gesellschaft zu einem Nettoinventarwert von je 1.434,8 EUR (Vor-

jahr: 1.404,9 EUR) im Umlauf. Ein Anteil entspricht 1.000,00 EUR gezeichnetem Kommandi-

tanteil. Grundsätzlich ist die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für die zukünftige Wert-

entwicklung. 

 

3. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht 

3.1. Risikomanagementsystem 

Dieses ist im Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen installiert und ist im Abschnitt Tä-

tigkeitsbericht näher dargestellt.  

 

3.2. Wesentliche Risiken und Chancen  

Die aktuellen wesentlichen Risiken betreffen insbesondere die nicht auszuschließende Mög-

lichkeit eines kurz- bzw. längerfristigen Mietausfalls (u. a. durch die stark gestiegenen Ener-

giekosten, Lohn- und Gehaltssteigerungen, Mitarbeitermangel etc.), die Möglichkeit gesetzli-

cher Änderungen im Bereich der rechtlichen / baulichen Anforderungen an Sozialimmobilien 
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(Einzelzimmerquote, Zimmergrößen). Chancen bestehen dagegen in einer Anhebung der 

Pacht/Miete aufgrund der Indexierung des zugrunde liegenden Vertrages, soweit sich dies 

beim Betreiber wirtschaftlich durchsetzen lässt. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen 

Risiken realisiert. Grundsätzlich werden folgenden Risiken im Risikomanagementsystem beo-

bachtet:  

 

3.2.1 Geschäftsrisiko/spezifische Risiken der Vermögensgegenstände 

Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der wirtschaftliche Erfolg der Investi-

tionen der Fondsgesellschaft und damit auch der Erfolg der Kapitalanlage des Anlegers in die 

Fondsgesellschaft kann nicht vorhergesehen werden. Weder die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft noch die Fondsgesellschaft können Höhe und Zeitpunkte von Kapitalrückflüssen prog-

nostizieren oder gar zusichern oder garantieren. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von einer 

Vielzahl von Einflussgrößen ab, insbesondere von der Entwicklung des relevanten Immobilien- 

und Kapitalmarktes. Die Erträge der Fondsgesellschaft können infolge von Leerständen oder 

zahlungsunfähigen Mietern, aber auch infolge einer negativen Marktmietentwicklung sinken 

oder in gravierenden Fällen gänzlich ausfallen. Es können zudem ungeplante bzw. höhere 

Kosten für die Instandhaltung bzw. Revitalisierung des Anlageobjekts anfallen. Der relevante 

Immobilienstandort könnte an Attraktivität verlieren, so dass nur noch geringere Mieten und 

Verkaufserlöse erzielbar sind. Die Immobilie kann durch Feuer, Sturm oder andere Ereignisse 

beschädigt werden und es kann unter Umständen kein oder kein vollständiger Versicherungs-

schutz bestehen, der entsprechende Schäden abdeckt. Auch unentdeckte Altlasten oder Bau-

mängel können den Wert des Anlageobjektes negativ beeinträchtigen und/oder es können 

ungeplante Beseitigungskosten entstehen. 

 

3.2.2 Fremdfinanzierung 

Die Fondsgesellschaft und/ oder die Objektgesellschaften der Fondsgesellschaft haben kon-

zeptionsgemäß Fremdkapital aufgenommen, um den Erwerb der Immobilien anteilig, ggf. im 

Rahmen der Grenzen ihrer Anlagebedingungen, zu finanzieren. Die Investition wird insofern 

zum Teil mit Darlehen finanziert, die unabhängig von der Einnahmesituation der jeweiligen 

Immobilie zu bedienen sind. Bei negativem Verlauf der Geschäftstätigkeit, insbesondere so-

fern nach Ablauf der Zinsbindung nachteiligere Finanzierungskonditionen im Rahmen von An-

schlussfinanzierungen entstehen, führt der im Rahmen der Darlehen zu leistende Kapitaldienst 

ggf. dazu, dass das Vermögen der entsprechenden Immobiliengesellschaft schneller aufge-

zehrt wird. Auch wirken sich Wertschwankungen stärker auf den Wert der Beteiligung aus 

(sog. Hebeleffekt). Dies gilt für Wertsteigerungen ebenso wie für Wertminderungen. Sofern die 

jeweilige Objektgesellschaft nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen aus den langfristigen 

Fremdfinanzierungen, wie Zins- und Tilgungszahlungen oder auch der Einhaltung sog. 

„Covenants“, vollständig nachzukommen, kann dies zu einer Auszahlungssperre, zu einer 

Kündigung der Darlehen und/oder dazu führen, dass von der finanzierenden Bank die Zwangs-

vollstreckung in das entsprechende Anlageobjekt betrieben wird. 
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3.2.3 Liquiditäts- und Insolvenzrisiko / fehlende Einlagensicherung 

Die Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden oder in Überschuldung geraten. Dies 

kann der Fall sein, wenn die Fondsgesellschaft geringere Einnahmen und/oder höhere Aus-

gaben als erwartet zu verrechnen hat. Die daraus folgende Insolvenz der Fondsgesellschaft 

kann zum Verlust des Beteiligungsbetrags des Anlegers führen, da die Fondsgesellschaft kei-

nem Einlagensicherungssystem angehört. 

 

3.2.4 Operationelle und steuerliche bzw. rechtliche Risiken 

Interessenkonflikte (z. B. aufgrund von kapitalmäßigen und/oder personellen Verflechtungen 

der INP Invest GmbH und der Fondsgesellschaft) können zu nachteiligen Entscheidungen für 

die Anleger führen. Schlüsselpersonen (z. B. die INP Invest GmbH und deren Mitarbeiter) kön-

nen ausfallen oder ihre Aufgaben nicht vollständig und ordnungsgemäß erfüllen. Änderungen 

der steuerlichen, rechtlichen und/oder regulatorischen Rahmenbedingungen (ggf. auch rück-

wirkend) sowie unvorhergesehene tatsächliche Entwicklungen können sich auf die Ertragslage 

bzw. Werthaltigkeit der Fondsgesellschaft nachteilig auswirken. Die im Verkaufsprospekt be-

schriebenen steuerlichen Grundlagen beruhen nicht auf einer verbindlichen Auskunft der zu-

ständigen Finanzbehörden. Eine anderslautende Auffassung der Finanzbehörden oder Fi-

nanzgerichte kann nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für eine sich ändernde Recht-

sprechung oder Verwaltungspraxis. Das steuerliche Risiko auf Ebene des Anlegers, beispiels-

weise die Behandlung der Fondsbeteiligung als solche und möglicher Auszahlungen (Aus-

schüttungen/Entnahmen) und/der Kapitalrückzahlungen aus dem Fonds an den Anleger, ob-

liegt ausschließlich dem Anleger und ist von diesem allein zu tragen. 

 

3.2.5 Keine Rücknahme von Anteilen / eingeschränkte Fungibilität und Übertragbarkeit 

Eine Rücknahme von Anteilen durch die Fondsgesellschaft oder die INP Invest GmbH ist nicht 

vorgesehen. Eine ordentliche Kündigung der Anteile ist nicht möglich. Anteile an der Fonds-

gesellschaft sind keine Wertpapiere und auch nicht mit diesen vergleichbar, und für Anteile an 

der Fondsgesellschaft existiert kein einer Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz. Eine 

Veräußerung oder sonstige Verfügung über seinen Anteil durch den Anleger ist unter Beach-

tung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen grundsätzlich rechtlich möglich, insbesondere 

über so genannte Zweitmarktplattformen. Aufgrund deren geringer Handelsvolumina und der 

Zustimmungsbedürftigkeit der geschäftsführenden INP Management GmbH zum Verkauf ist 

ein Verkauf jedoch stark eingeschränkt und in keiner Weise sichergestellt. Insofern handelt es 

sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung. 

 

3.2.6 Geschäftsführung 

Die Anleger haben aus aufsichtsrechtlichen Gründen nur in geringem Umfang und weiterhin 

begrenzt nur im Rahmen von Gesellschafterbeschlüssen die Möglichkeit, auf die Verwaltung 

bzw. Geschäftsführung der Fondsgesellschaft Einfluss zu nehmen. Ein Missbrauch der Ge-

schäftsführungsbefugnis oder der Vertretungsmacht, Fehlentscheidungen bzw. die Unterlas-

sung notwendiger Handlungen der Geschäftsführungen sowie Interessenkonflikte und die Ver-

folgung von Eigeninteressen zum Nachteil der Anleger können die Entwicklung der 
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Fondsgesellschaft negativ beeinflussen und dazu führen, dass die Anleger einen Verlust ihres 

Beteiligungsbetrags nebst Ausgabeaufschlag erleiden. Das gilt auch im Hinblick auf die auf 

vertraglicher Grundlage eingesetzten Dienstleister, insbesondere die externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft der Fondsgesellschaft. 

3.2.7 Marktentwicklung / Marktpreisrisiken 

Investitionen in Immobilien werden grundsätzlich von der allgemeinen wirtschaftlichen Ent-

wicklung beeinflusst. Diese kann sich negativ auf die Vermietungssituation und Werthaltigkeit 

der Immobilien auswirken. Eine negative Änderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

kann sich auf die Nachfrage nach Immobilien an dem jeweiligen Standort nachteilig auswirken. 

Hierdurch kann die Nachfrage nach Mietobjekten und damit auch die langfristig erzielbare 

Marktmiete für die Immobilien insgesamt absinken. Auch können Veränderungen des wirt-

schaftlichen Umfeldes bzw. der Übernachtungs-, Arbeits- oder Einkaufsgewohnheiten Umbau-

ten und zusätzliche Investitionen erforderlich machen und insoweit die Attraktivität der Immo-

bilie der Objektgesellschaft negativ beeinflussen. Ob die im Verkaufsprospekt angestrebten 

Entwicklungen eintreten, ist u. a. davon abhängig, wie sich an dem Standort der konkreten 

erworbenen Immobilien die Nachfrage nach vergleichbaren Objekten entwickelt. Die langfris-

tige Vermietbarkeit und die Wertentwicklung und damit die nachhaltige Ertragskraft der jewei-

ligen Immobilie sind nicht absehbar, insbesondere dann nicht, sofern sich der Immobilienmarkt 

in einer Hochphase des Zyklus bzw. dessen Ende befindet. Ferner ist derzeit nicht vorherseh-

bar, welchen Einfluss geplante Bauprojekte auf den Markt haben bzw. ob und in welchem 

Umfang heute noch nicht bekannte Objekte im Umfeld bzw. am Standort der konkreten erwor-

benen Immobilien auf den Markt gelangen. Es ist auch nicht vorhersehbar, ob und in welchem 

Umfang durch Renovierungsmaßnahmen höherwertige oder wettbewerbsfähigere Objekte in 

der Umgebung dieser Immobilien geschaffen werden. Die Wertentwicklung und langfristige 

Vermietbarkeit bzw. Nutzbarkeit ist damit auch von den Veränderungen des Marktumfelds, 

den Übernachtungs-, Arbeits- und/oder den Einkaufsbedingungen sowie der Veränderung der 

Konkurrenzsituation abhängig. Dies kann für den Anleger im Falle gravierender nachteiliger 

Entwicklungen auch den teilweisen oder vollständigen Verlust des Beteiligungsbetrags nebst 

Ausgabeaufschlag bedeuten. 

 

3.2.8 Vertragspartner / Bonität der Vertragspartner / Erfüllungsrisiken (Adressausfallri-

siko) 

Die Fondsgesellschaft und die Objektgesellschaften, in die investiert worden ist, haben mit 

zahlreichen Vertragspartnern Verträge geschlossen, bzw. werden die Verträge schließen. Die 

ordnungsgemäße Durchführung dieser Verträge ist u. a. von der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit und der Vertragstreue der Vertragspartner, der Wirksamkeit der einzelnen vertraglichen 

Regelungen und zum Teil von der Auslegung der vertraglichen Bestimmungen abhängig. 

Sollte es im Zeitablauf zu einem Ausfall eines oder mehrerer Vertragspartner kommen, kann 

dies aus Sicht des Anlegers negative Auswirkungen auf den Wert der gesamten Beteiligung 

haben.  
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3.2.9 Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales 

und der Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche nega-

tive Auswirkungen auf den Wert der Investition eines Fonds haben kann. Diese Risiken können 

sowohl separat als auch kumulativ auftreten; sie können einzelne Vermögensgegenstände, 

aber auch ganze Sektoren/Branchen oder Regionen betreffen und dabei unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein. Die resultierenden Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des jeweiligen Fonds sowie auf die Reputation der Gesellschaft auswirken. 

Nachhaltigkeitsrisiken im Bereich Umwelt können von physischen und transitorischen Klima-

faktoren ausgelöst werden. 

Physische Faktoren wie z. B. Extremwetterereignisse und deren Folgen (z. B. Überflutungen, 

Waldbrände, Stürme) sowie langfristige Veränderungen klimatischer und ökologischer Bedin-

gungen (z. B. Wetterunbeständigkeit, Niederschlagshäufigkeit und -menge) können beispiels-

weise dazu führen, dass Immobilien beschädigt oder sogar ganz zerstört werden. 

Die Gesellschaft prüft im Rahmen der üblichen Due Diligence-Prozesse, ob eine erhöhte Ex-

positionsgefahr bezüglich solcher Risiken besteht und beauftragt – insofern solche Risiken 

identifiziert wurden und falls erforderlich – Abhilfemaßnahmen in Kooperation mit dem Asset-

management. 

Transitorische Risiken bzw. Faktoren bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf 

eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Beispielsweise können politische Maßnahmen und Be-

schränkungen zu Wertveränderungen oder zu Investitionskosten aufgrund erforderlicher Sa-

nierungen von Immobilien führen. Auch veränderte Präferenzen von Vertragspartnern (Mieter, 

Käufer einer Immobilie) und gesellschaftliche Veränderungen können zu einem Rückgang der 

Nachfrage nach Immobilien führen, die nicht den Marktstandards, beispielsweise gemäß dem 

Energiebedarf oder CO2-Ausstoß, entsprechen. 

Die Gesellschaft bewertet die Bestandsobjekte in den Objektgesellschaften sukzessive im Hin-

blick auf den CO2-Ausstoß. Der Fokus liegt hierbei zunächst auf zu erwerbenden und in Be-

stand gehaltenen Immobilien der Fonds, die sich derzeit noch im Vertrieb befinden. Weiterhin 

wird die diesbezügliche Gesetzeslage kontinuierlich und regelmäßig verfolgt. 

Daneben können Risiken in den Bereichen Soziales und gute Unternehmensführung beste-

hen. 

Außerdem können sich Nachhaltigkeitsrisiken auch auf die bestehenden Risikoarten auswir-

ken. 

 

3.3. Zusammenfassung 

Die 23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG ist durch 

ihre Geschäftstätigkeit den beschriebenen Risiken ausgesetzt. Diese Risiken können die Wer-

tentwicklung der Fondsgesellschaft und damit das Ergebnis des Anlegers beeinträchtigen. 

Eine ausführliche Übersicht der Risiken ist im Verkaufsprospekt dargestellt. 

 

  



 

Seite 12 

 

 

4. Tätigkeitsbericht 

Im Zuge der Risikoanalyse werden aktuell die Eingänge der Pachten zeitnah überwacht. Au-

ßerdem erfolgt die tagesaktuelle Überwachung der Bonität der Pächter, und gleichzeitig wer-

den eine Liquiditätsprognose und ein Risikobericht für den Fonds vierteljährlich sowie die Ri-

sikoidentifikation im jährlichen Turnus erstellt. Im Geschäftsjahr 2024 wurden diesbezüglich 

bei allen drei Betreibern risikoerhöhende Tendenzen bei der Betreiberbonität festgestellt. 

Gleichzeitig wird eine Liquiditätsprognose sowie ein Risikobericht für den Fonds vierteljährlich 

sowie die Risikoidentifikation im jährlichen Turnus erstellt. Die bereits im Geschäftsjahr 2018 

festgestellt risikoerhöhende Tendenz der geringen, aber stets ausreichenden Liquidität des 

Fonds besteht auch weiterhin im Geschäftsjahr 2024. Diese ist aber unter der Berücksichti-

gung der Wertsteigerungen der Objekte nach Meinung der Geschäftsführung nicht wesentlich. 

Die Zahlungsfähigkeiten der Gesellschaft war im Geschäftsjahr stets gegeben. 

 

 

 

 

Hamburg, den 25. Juni 2025 

 

gez. Philipp Herrmann  gez. Thomas Rodemeier  
Geschäftsführer der INP 46. Verwaltungsgesellschaft mbH 



VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHUSSPRÜFERS 

An die 23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG, Ham-

burg 

Prüfungsurteile  

Wir haben den Jahresabschluss der 23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment-KG – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 

31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- 

und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 23. INP 

Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handelsrechtli-

chen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum 

Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ 

genannten Bestandteile des Lageberichts. 

Gemäß § 159 Satz 1 KAGB i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, 

dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 159 Satz 1 KAGB i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-

resabschlusses und des Lageberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-

rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-



rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die zum Da-

tum des Vermerks erlangten sonstigen Informationen umfassen: 

▪ die nach § 135 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 KAGB, § 264 Abs. 2 Satz 3 und § 289 Abs. 1 Nr. 5 HGB 

von den gesetzlichen Vertretern nach bestem Wissen abgegebene Versicherung, dass 

der Jahresabschluss und der Lagebericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt, sowie 

▪ die zusätzlichen Angaben der gesetzlichen Vertreter nach § 300 KAGB 

▪ aber nicht den Jahresabschluss, die inhaltlich geprüften Lageberichtsangaben und unse-

ren dazugehörigen Vermerk.   

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.  

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

▪ wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, Lagebericht oder unseren bei der 

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

▪ anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 



Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-

richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften in Sinne des § 264a HGB geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des KAGB und den 

einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-

treter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut-

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungsle-

gung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie 

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen 

im Lagebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen besonderen Vermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 



Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 KAGB i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 

und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-

nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-

sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-

lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

▪ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen ange-

messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 

Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 

die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-

che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im besonderen Vermerk auf die dazugehö-

rigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls 

diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres beson-

deren Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 



▪ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen gesetzlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der einschlägi-

gen europäischen Vorordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 

Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 

Prüfung feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlus-

ten, Einlagen und Entnahmen zu einzelnen Kapitalkonten 

Prüfungsurteil 

Wir haben die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Ent-

nahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der 23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. 

Geschlossene Investment-KG zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte 

die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapi-

talkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß. 



Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Ein-

lagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 

KAGB i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance 

Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Re-

views of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Ver-

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt “Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlus-

ten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten" unseres Vermerks weiterge-

hend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonsti-

gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung 

von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu die-

nen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen 

Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 

zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig be-

stimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuwei-

sung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkon-

ten 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungs-

gemäß ist sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemä-

ßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapi-

talkonten beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 KAGB i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung 

des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance 

Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand De-

zember 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. 

Falsche Zuweisungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Ge-



winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. 

Darüber hinaus: 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Zuweisungen von Ge-

winnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende we-

sentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 

aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do-

lose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-

keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

▪ beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen 

und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse 

aus der Prüfung der relevanten internen Kontrollen und von aussagebezogenen Prü-

fungshandlungen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahren. 

Hamburg, 30. Juni 2025 

Forvis Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

gez. Jörn Dieckmann gez. Kathrin Meier-Haskamp 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 



Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

 
23. INP Deutsche Pflege Portfolio GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG 

 
 
 
Ich versichere nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 gemäß den 
anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht für das 
Geschäftsjahr 2024 der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 
Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

vermittelt wird.  
 
 
Hamburg, den 25.06.2025   
 
 
 
Thomas Rodemeier  Philipp Herrmann 
    Geschäftsführung     Geschäftsführung 
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